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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0482/2016 
 

Amt: Kämmerei Datum: 08.12.2016 
Bearbeiter: Jonk-Elzemann AZ: 880.63 

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Verwaltungsausschuss 30.01.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
 
Erhöhung des Mietzinses bei Abschluss von neuen Garagenmietverträgen 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Mietzins beim Abschluss von neuen Garagenmietverträgen beträgt derzeit jährlich 120,00 EUR. 
Die letzte Erhöhung fand im Jahr 2009 statt. Im Landkreis wird bei Kommunen bis 8000 Einwohner 
zwischen 13,00 EUR und 35,00 EUR und in Kommunen von 8001 bis 25000 Einwohnern zwischen 
10,00 EUR und 20,00 EUR im Monat verlangt.  
 
Da 10,00 EUR im Monat nicht mehr angemessen sind, wird empfohlen beim Neuabschluss von 
Garagenmietverträgen einen Mietzins von 20,00 EUR pro Monat und somit insgesamt 240,00 
EUR/Jahr zu vereinbaren. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Beim Neuabschluss von Garagenmietverträgen soll ein Mietzins von 20,00 EUR pro Monat und 
somit insgesamt 240,00 EUR pro Jahr vereinbart werden. 
 
 
 
 
Zenker 
Bürgermeister 
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